








ı. Ergänzung des Flächennutzungsplanesder Hansestadt Stralsund
ZusammenfassendeErklärung gem. $ 6a BauGB
 

wirksamen Flächennutzungsplanes übersteigen. Bei der angestrebten Neubekanntmachung
des gesamten Flächennutzungsplanes würde suggerieret werden, dass nur im Ergänzungs-
bereich geschützte Biotope vorhanden sind. Des Weiteren würde auch hier die Grenze der
Darstellbarkeit regelmäßig unterschritten werden.

3.5 SchutzgutTiere/Artenschutz
Die Küstenbiotope entlang des Strelasundes sind wichtige Lebensräume insbesondere für
eine Vielzahl von Wat- und Wasservogelarten (u.a. Gänse, Enten, Reiher, Limikolen), gleich-
zeitig finden verschiedene Vogelarten hier Rast- und Überwinterungsmöglichkeiten. Gemäß
der landesweiten Analyse und Bewertung der Lebensraumfunktion für rastende und überwin-
ternde Wat- und Wasservögel wird dem Strelasund überwiegend eine sehr hohe Bedeutung

(Stufe 4) beigemessen. Eine Ausnahmestellen die gewerblich genutzten und für die Schiff-
fahrt vertieften Bereiche des See- und Passagierhafens über den Südhafen und den Bereich
der Volkswerft bis hin zum Frankenhafen dar. Ihnen wird eine hohe bis sehr hohe Bedeutung
(Stufe 3) zugeordnet. Stralsund liegt an der Hauptvogelzuglinie von und nach Skandinavien.
Das Gebiet weist Lebensräume von europaweiter Bedeutung auf.

Darüber hinaus beherbergt der Strelasund mit seiner Nahrungsvielfalt eine große Fischviel-

falt. In den Flachwasserbereichen haben vor allem die Ufersäume eine hohe ökologische

Bedeutung. Sie sind für die Vermehrung vieler benthischer Mollusken und Fische von hoher
Bedeutung.

3.6 Schutzgebiete
Im Ergänzungsbereich befinden sich mehrere Schutzgebiete, die nachrichtlich in die Plan-
zeichnung übernommenwurden. Bestehende Schutzgebiete sind:

- Landschaftsschutzgebiet „Mittlerer Strelasund (Hansestadt Stralsund)“ (L 061a) mit
einer Flächenausdehnung von 487 ha (Beschluss Nr. 18-3/66 des Rates des Bezir-
kes Rostock vom 04.02.1966, amtliche Bekanntmachung vom 06.02.1966)

-  Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelasundes und Nord-
spitze Usedom" (DE 1747-301)“

-  Vogelschutzgebiet „Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher Strelasund“
(DE 1542-401)

-  Vogelschutzgebiet „Greifswalder Boden und südlicher Strelasund“ (DE 1747-402)

4. Anderweitige Planungsmöglichkeiten
Die Darstellungen der 1. Flächennutzungsplanergänzung zielen auf eine Sicherung dervor-

handenen Nutzungenab. Dabei handelt es sich zum weitaus überwiegendenTeil um Was-
serflächen. Die landseitig dargestellten Sonderbauflächen, Hauptverkehrsstraßen, Bahnan-
lagen und Grünflächen führen die angrenzenden Nutzungen des wirksamen Flächennut-
zungsplanesfort. Davon abweichende Darstellungen würden Konflikte mit der sich aus der
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung hervorrufen.
$5 Abs. 1 BauGB verpflichtet die Gemeinde, den Flächennutzungsplan für das gesamte
Gemeindegebiet aufzustellen. Anderweitige Planungsmöglichkeiten bestehen dahernicht.
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